
Kooperation sichtbarer Beitrag durch mari-
time Einsatzverbände geleistet werden
kann. Dies ist planerisch gelungen, wobei
die praktischen Auswirkungen auf die Flot-
te fortwährend zu überprüfen sind: Schiffe
und Boote gleicher Klasse aber unter-
schiedlicher Kategorien werden sich in den
Rüstzuständen auseinander entwickeln.
Hier müssen sowohl die Kosten als auch die
Regeneration der Einheiten in dem sich wie-
derholenden Zyklus von Instandsetzung,
Ausbildung und Einsatz beobachtet werden.

Die konzeptionelle Ausrichtung der Marine
zu einer Expeditionary Navy vergegenständ-
licht sich im Bundeswehrplan. Auch dieser
folgt der Differenzierung in Kräftekategorien.
Damit wird sich die bestehende Flotte in den
kommenden Jahren entlang dieser Einteilung
weiter entwickeln. Ein Beispiel für diese Ent-
wicklung ist das nächste maritime »Großvor-
haben Invest« (GVI) der Bundeswehr, die Fre-
gatte 125 (siehe nachfolgenden Beitrag). Sie
wird ausschließlich den Stabilisierungskräften
zugeordnet. Die neuen Fähigkeitsanforde-
rungen an Stabilisierungskräfte, unsere ak-
tuellen Einsatzerfahrungen sowie die zuneh-

mende Bedeutung asymmetrischer Bedro-
hungen begründen bereits heute umfangrei-
chen Untersuchungsbedarf. Dieser schließt
neben neuen Einsatz-, Besatzungs- und Aus-
bildungskonzepten auch Antworten auf
technische Fragen ein. 

Aufgrund der knappen Planmittel ist es
nicht gelungen, die konzeptionell begrün-
dete Fähigkeit zum militärischen seestra-
tegischen Verlegen von Einsatzkräften als
Großvorhaben umzusetzen. Diese Lücke
muss vorrangig in europäisch-internationa-
ler Kooperation geschlossen werden.

Aber es sind nicht nur die sichtbaren
Großvorhaben, in denen sich die konzep-
tionelle Neuausrichtung der Marine aus-
drückt. Entscheidend ist es, die Befähigung
zu einem wirkungsvollen Beitrag in streit-
kräftegemeinsamer Operation sowie zur
Vernetzten Operationsführung als Maßstab
an alle planerischen Vorhaben anzulegen. Es
geht zukünftig nicht mehr um die Op-
timierung von Subsystemen, sondern um
die zielgerichtete Investition knapper Res-
sourcen in streitkräftegemeinsamer Per-
spektive.

Transformation ist  als
Führungsaufgabe zu begreifen

Mit ihrer »Zielvereinbarung« hat die Marine
ihren Kurs im Transformationsprozess der
Streitkräfte abgesteckt. Die Umsetzung erfolgt
schrittweise und umfasst alle Handlungsfelder
der Weiterentwicklung gleichermaßen. Es
kommt jetzt darauf an, die Überschneidungen
der zukünftigen »Gefechtsfelder« der Teilstreit-
kräfte zu identifizieren und die erforderlichen
Kooperationsfelder zu bestimmen. Dies ist
zentral für die fortlaufende Anpassung der
Handlungsfähigkeit der Streitkräfte insgesamt.
Letztendlich ist es entscheidend, Transforma-
tion nicht nur als organisatorische und tech-
nologische Herausforderung, sondern in er-
ster Linie als Führungsaufgabe zu begreifen.
Damit bleibt der Mensch auch unter den Be-
dingungen der fortlaufenden Transformation
im Mittelpunkt aller Anstrengungen.

Der Autor, Fregattenkapitän Christoph Müller-Mein-

hard, ist Grundsatzreferent »Konzeption und planerische

Vorgaben, Internationale Zusammenarbeit« im Füh-

rungsstab der Marine BMVg Fü M III 1
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Andreas Jedlicka

Im Bundeswehrplan 2005 ist als ein we-
sentliches Großvorhaben die Beschaffung
von vier neuen Fregatten (F 1251) vorgese-

hen. Die Schiffe werden den Stabilisierungs-
kräften zugeordnet und sind Teil des maritimen

Beitrags der Bundeswehr zu multinationalen
und streitkräftegemeinsamen Stabilisierungs-
operationen zur Konfliktverhütung und Kri-
senbewältigung einschließlich des Kampfes ge-
gen den internationalen Terrorismus. Aus
diesem Aufgabenschwerpunkt sowie der ge-
forderten Verbesserung der Wirksamkeit der

Streitkräfte im Einsatz ergeben sich neue An-
forderungen an die Schiffe. Darüber hinaus ist
F 125 das erste Großvorhaben der Marine, das
von Beginn an nach CPM2 beschafft werden
wird. Im nachfolgenden Artikel soll daher die
Einordnung von F 125 in Fähigkeiten und Auf-
gaben der Bundeswehr dargestellt sowie die

F 1F 12255
FFregatte für Stabilisierungsoperationenregatte für Stabilisierungsoperationen

Fregattenklasse F 122

Fregattenklasse F 124 Fregattenklasse F 125

Fregattenklasse F 123



Vorgehensweise der Beschaffung nach CPM
erläutert werden.

Fokussierung der Bundeswehr
(Bw) auf Krisenbewält igung und
Konfl iktverhütung

Mit den Verteidigungspolitischen Richtlinien
(VPR) vom 21. Mai 2003 wurden die politischen
Rahmenbedingungen für die Ausrichtung der
Bundeswehr auf Krisenbewältigung und Kon-
fliktverhütung – einschließlich des Kampfes ge-
gen den internationalen Terrorismus – gelegt. 

In der Konzeption der Bundeswehr3 (KdB)
wird diese Neuausrichtung konsequent weiter-
entwickelt. Ziel der Konzeption ist es, in einem
fähigkeitsorientierten und bundeswehrgemein-
samen Ansatz »Aufgaben, Ausrüstung und Fä-
higkeiten mit den verfügbaren Finanzmitteln zu
synchronisieren« und dabei eine Verbesserung
der Einsatzfähigkeit der Streitkräfte zu errei-
chen.

Bundeswehrgemeinsamer Ansatz bedeutet
hierbei: Die Fähigkeiten der Bundeswehr als
Ganzes und nicht die Fähigkeiten der einzel-
nen OrgBereiche dienen als Maßstab. Effi-
ziente Aufgabenerfüllung bedeutet folgerich-
tig, dass militärische und zivile OrgBereiche
ihre Fähigkeiten, Strukturen und Ressourcen
ausschließlich auf die neu gewichteten und
gemeinsam zu erfüllenden Aufgaben ausrich-
ten.

Fähigkeitsorientierter Ansatz bedeutet, dass
die Weiterentwicklung der vorhandenen Fähig-
keiten der Streitkräfte sowohl dem streitkräfte-
gemeinsamen Ansatz als auch der multinatio-
nalen Einbindung der Bundeswehr Rechnung
tragen muss. Die Gesamtheit der sechs Fähig-
keitskategorien4 ist so auszugestalten, dass die
Streitkräfte schnell, wirksam, durchsetzungs-
und durchhaltefähig gemeinsam mit Streitkräf-
ten anderer Nationen eingesetzt werden kön-
nen.

Eintei lung in Kräftekategorien
(EK/SK/UK),  Aufgaben von SK

Ausgangspunkt der Neuausrichtung der
Bundeswehr ist die Differenzierung der Streit-
kräfte in Kräftekategorien. Basierend auf ope-
rativen Vorgaben5 und verbunden mit un-
terschiedlichen Einsatzoptionen sind Ein-
greifkräfte (EK), Stabilisierungskräfte (SK) und
Unterstützungskräfte (UK) jeweils aufgaben-
orientiert auszurüsten, auszubilden und einzu-
setzen.6

Während Eingreifkräfte für militärische Aus-
einandersetzungen höherer Intensität und frie-
denserzwingende Maßnahmen vorgesehen
sind und die Voraussetzungen für friedenssta-
bilisierende Maßnahmen schaffen sollen, sind
Stabilisierungskräfte für die Auseinanderset-
zung mit nur teilweise militärisch organisierten
oder asymmetrisch kämpfenden Kräften im
breiten Spektrum friedensstabilisierender Maß-
nahmen vorgesehen. 

Im Rahmen multinationaler und streitkräfte-
gemeinsamer militärischer Operationen länge-
rer Dauer und niedriger bzw. mittlerer Intensität
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müssen Stabilisierungskräfte zum 
x Überwachen, Beherrschen von Räumen, Ein-
richtungen und Verbindungslinien,
x Überwachen von Waffenstillstandsvereinba-
rungen,
x Durchsetzen von Embargomaßnahmen,
x Trennen von Konfliktparteien,
x Ausschalten friedensstörender Kräfte,
x Abwehren örtlich begrenzter Angriffe regulä-
rer und irregulärer Kräfte gegen eigene Kräfte,
Mittel und Einrichtungen sowie anvertrauter Zi-
vilpersonen,
x Schutz der Bevölkerung, staatlicher Autorität
und öffentlicher Infrastruktur sowie
x Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung im jeweiligen Einsatzgebiet
befähigt sein.

Anforderungen an F 125 

Aus diesen Aufgaben von Stabilisierungskräf-
ten lassen sich die nachfolgend dargestellten
Kernforderungen an F 125 ableiten: 
n Überwachen und Beherrschen von Räumen,
Einrichtungen und Verbindungslinien
n Überwachen von Waffenstillstandsvereinba-
rungen

Ein Einsatzschwerpunkt maritimer Kräfte im
Rahmen von Stabilisierungsoperationen wird
die Teilnahme an und das Führen von lang an-
haltenden »Maritime Interdiction Operations«
(MIO) sein. Hierzu sind die Fähigkeiten zu Prä-
senz und zu Aufklärung, Überwachung und
Kontrolle erforderlich. 

Präsenz basiert auf zeitlich andauernder,
sichtbarer Anwesenheit im Einsatzgebiet. Auf-
klärung und Überwachung bedarf der Fähigkeit
zur Lagebilderstellung mittels eigener abbilden-
der und signalerfassender Sensoren, der Inte-
gration in einen Wirk- und Lagebildverbund mit
anderen Kräften im Einsatzgebiet sowie der Fä-
higkeit zu aussagkräftiger Dokumentation
festgestellter Sachverhalte. Die Fähigkeit, mit
anderen Kräften in einen Wirk- bzw. Lagebild-
verbund treten zu können, ist dabei von ent-
scheidender Bedeutung für den Erfolg von Sta-
bilisierungseinsätzen. Kontrolle erfordert darü-
ber hinaus die Fähigkeit zu zeitgerechter
Schwerpunktbildung im Einsatzgebiet sowie
zur mittel- und unmittelbaren Einflussnahme
auf zu überwachende Ziele und Kräfte.

Zum Führen von nationalen wie multinatio-
nalen Verbänden auf CTG-Ebene ist die Befä-
higung zu vernetzter Operationsführung, ins-
besondere zur Sicherstellung einer zeit-,
bedarfs- und ebenengerechten Informations-
teilhabe aller in den jeweiligen Einsatz inte-
grierten Einheiten notwendig. Dies schließt
ausgewählte Kräfte an Land oder in der Luft ein.
Grundlage hierfür ist die Teilnahme am multi-
nationalen- und streitkräftegemeinsamen Ver-
bund Nachrichtengewinnung und Aufklärung.
n Durchsetzen von Embargomaßnahmen

Das Durchsetzen von Embargomaßnahmen
baut auf den Fähigkeiten zu Aufklärung, Über-
wachung und Kontrolle auf und verlangt zu-
sätzliche Fähigkeiten zur Identifizierung und
Verfolgung, zum Warnen, Abfangen, Stoppen,
Überprüfen, Umleiten und gegebenenfalls »Bo-

arden«7 von Schiffen und Booten unterschied-
lichster Art. Hieraus leiten sich Anforderungen
an Sensoren und Effektoren, die taktische Be-
weglichkeit des Schiffes sowie an Verbrin-
gungsmittel und schiffsseitige Boardingausstat-
tung von F 125 ab. Als Besonderheit des
Waffeneinsatzes kommt die Fähigkeit zum
wirksamen »Schuss vor den Bug« hinzu. 
n Trennen von Konfliktparteien

Das Trennen von Konfliktparteien bedarf der
Fähigkeit zur Überwachung und Beherrschung
von Seeräumen sowie der letalen und nichtle-
talen Einwirkung auf Kräfte und Mittel mit dem
Ziel der Durchsetzung von Vereinbarungen
bzw. der Unterbindung lokaler Konfrontatio-
nen von Konfliktparteien. Die Art der Einwir-
kung kann dabei von temporärer Beeinträchti-
gung bis zu irreversibler Zerstörung reichen. Es
kommt hierbei in besonderer Weise auf selek-
tive und präzise Wirkung am Ziel sowie auf die
Fähigkeit an, lageabhängig sowohl deeskalie-
rend wie eskalierend wirken zu können. 
n Ausschalten friedensstörender Kräfte

Das Ausschalten friedensstörender Kräfte er-
fordert letale und nichtletale Wirkfähigkeiten mit
dem Ziel, die weitere Ausführung der Aktivitä-
ten dieser Kräfte zu unterbinden oder diese zu
zerstören. Die Androhung und Anwendung von
eskalationsfähiger Waffengewalt trägt hier we-
sentlich zur Wirksamkeit im Einsatz bei.
n Abwehr örtlich begrenzter Angriffe regulä-
rer und irregulärer Kräfte gegen eigene Kräf-
te und Mittel

Die Abwehr örtlich begrenzter Angriffe er-
fordert Durchsetzungsfähigkeit gegen teilweise
militärisch organisierte sowie asymmetrisch
kämpfende Kräfte unter weitgehender Vermei-
dung eigener Verluste. Hierzu tragen ausge-
prägter Eigenschutz gegen konventionelle so-
wie asymmetrische Bedrohungen ebenso
maßgeblich bei wie eine hohe Standkraft (Über-
lebensfähigkeit) des Eigenschiffes. Die gefor-
derte Durchsetzungsfähigkeit gegen teilweise
militärische Gegner und asymmetrisch kämp-
fende Kräfte erlaubt im Vergleich zu Eingreif-
kräften geringere Fähigkeitsforderungen gegen
symmetrische Bedrohungen. Andererseits er-
geben sich aus der veränderten Art von Be-
drohung, den Einsatzarten und verfügbarer
Wirkmittel asymmetrischer Kräfte andere
Schutz- und Wirkerfordernisse, die noch ge-
nauer Analyse bedürfen. Wesentliche Vorgaben
der KdB sind hier die Forderungen nach Eska-
lations- und Deeskalationsfähigkeit, nach Ver-
meidung von unerwünschten Nebenwirkun-
gen (Kollateralschäden) durch Präzisions- und
Unterscheidungsfähigkeit sowie nach Minimie-
rung eigener Verluste.
n Wirkung von See an Land

Friedensstabilisierende Maßnahmen sind in
den seltensten Fällen rein maritime Aufgaben-
stellungen. Sie zielen in der Regel auf Wirkung
an Land ab und erfordern, je nach Einsatzge-
biet und Konflikt/Krise, maritime Beiträge. Die
Bedeutung maritimer Kräfte wird daher maß-
geblich von deren Fähigkeiten abhängen, zu
streitkräftegemeinsamen Aufgaben und Ziel-
setzungen beitragen zu können. Auf der
Grundlage der zuvor dargestellten maritimen
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Fähigkeiten werden zum Wirken von See an
Land von F 125 folgende Fähigkeiten gefordert: 
x Befähigung zur Unterstützung von Operatio-
nen von Spezial- und spezialisierten Kräften
x Befähigung zur Unterstützung von Evaku-
ierungsoperationen
x Befähigung zur taktischen Feuerunterstüt-
zung von See

Die Unterstützung der Operationen von Spe-
zial bzw. spezialisierten Kräften umfasst deren
Unterbringung an Bord, den Transport ins Ein-
satzgebiet, die unmittelbare Einsatzvorberei-
tung an Bord, die Verbringung an und von Land
sowie Führungs- und Kommunikationsunter-
stützung von Bord während des Einsatzes an
Land.

Die Unterstützung von Evakuierungsopera-
tionen umfasst zusätzlich Fähigkeiten zur Ver-
bringung von zu evakuierendem Personal und
Material an Bord sowie dessen Unterbringung
und Versorgung während des Transports zu ei-
nem sicheren Hafen. 

Taktische Feuerunterstützung von See ist Teil
der Landzielbekämpfung durch Seestreitkräfte,
baut auf dem in der konzeptionellen Weiter-
entwicklung der Streitkräfte geforderten Sys-
tem streitkräftegemeinsamer Feuerunterstüt-
zung (Joint Fires) auf und umfasst die Bereiche:
x Bekämpfung von Zielen an Land zur unmit-
telbaren Unterstützung eigener Kräfte
x Bekämpfung von Zielen an Land zur Vorbe-
reitung eigener Operationen an Land
x Bekämpfung von Zielen an Land zur Erfül-
lung streitkräftegemeinsamer Aufgaben
x Erwidern gegnerischen Feuers

Die Bekämpfung strategischer oder operati-
ver Ziele auf große Distanz (Joint Targeting) ist
ausdrücklich nicht Bestandteil der taktischen
Feuerunterstützung von See und eine nur von
Eingreifkräften zu leistende Fähigkeit. Zugleich
liefert taktische Feuerunterstützung auch einen
Beitrag zur Aufrechterhaltung der Operations-
freiheit eigener maritimer Kräfte vor fremder
Küste.

Defizite jetziger Stabil is ierungs-
kräfte ,  F 125 als »wirkoptimier-
ter« Nachfolger von F 122

Die derzeitigen See- und Seeluftkriegsmittel
der Marine sind ausnahmslos in einem Umfeld
konzipiert worden, in dem die militärische Aus-
einandersetzung mit symmetrischen Kräften
das fähigkeitsbegründende Maß war. Insofern
ergeben sich bei den derzeit den Stabilisie-
rungskräften zugeordneten See- und Seeluft-
kriegsmitteln zwangsläufig Fähigkeitsdefizite,
die es aus streitkräftegemeinsamer Perspektive
dort zu schließen gilt, wo substanzielle Gewin-
ne an Wirksamkeit im Einsatz der Streitkräfte
erzielt werden können.

Mit F 125 wurde durch den Generalinspek-
teur ein Großvorhaben im Bundeswehrplan
2005 verankert, bei dem es nicht darum geht,
eine Nachfolgeplattform für die in die Jahre
kommenden Fregatten F 122 zu definieren, son-
dern im Rahmen enger Finanzvorgaben den
Nachweis der Neuausrichtung an neue Vorga-
ben und Aufgabenfelder zu erbringen und die
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geforderte Verbesserung der streitkräftege-
meinsamen Einsatzfähigkeit zu erzielen.

Erstes Großvorhaben der
Marine ,  das von Beginn an
gem. CPM2001 beschafft  wird

Mit Einführung des CPM wurde der planeri-
schen Gesamtverantwortung des Generalin-
spekteurs für die Weiterentwicklung der
Bundeswehr Rechnung getragen. Rüstungs-
projekte der militärischen OrgBereiche bedür-
fen nun der Zustimmung der IAGFA8, die unter
Leitung des Fü S9 tagt und zur Beschlussfassung
die Zustimmung aller OrgBer zu benötigt. 

Der im CPM verfolgte fähigkeitsorientierte
Ansatz bedeutet eine veränderte Perspektive
von Rüstung. Ausgangspunkt des Denkens ist
nicht mehr eine Plattform, bei der je nach ope-
rativen Vorgaben dann eine »Ausrüstung« zu-
sammengestellt oder entwickelt wird. Abgelei-
tet aus Aufgaben werden abstrakte Fähigkeiten
gefordert, für die es unterschiedliche technische
Realisierungsmöglichkeiten zu untersuchen gilt,
die dann, aufeinander abgestimmt und unter
Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte, zu
einem Gesamtentwurf Schiff führen. 

Es gilt also bei F 125 von Beginn an, aus streit-
kräftegemeinsamer Perspektive erforderliche
Fähigkeiten zu definieren, Realisierungsmög-
lichkeiten zu analysieren und dann auch zu re-
alisieren.

Star tschuss:  Init iat ive in der
IAGFA , Beauftragung einer AF

Startschuss eines Vorhabens im Rahmen des
CPM ist das Einbringen einer Initiative zur
Schließung einer Fähigkeitslücke. Mit dem Ein-
bringen der Initiative zu F 125 in die IAGFA am
17.3.2004 durch die Marine und der durch die
IAGFA erfolgten Beauftragung einer Abschlie-
ßenden Funktionalen Forderung (AF) wird for-
mell die Notwendigkeit der Schließung einer er-
kannten Fähigkeitslücke festgestellt und die
Erarbeitung einer Lösung beauftragt. Damit be-
ginnt die Analysephase. 

Ziel der Analysephase ist es, zu festgestellten
Fähigkeitslücken Lösungsmöglichkeiten in den
Planungskategorien Organisation, Personal,
Rüstung, Betrieb und Infrastruktur aufzuzeigen
und einen zur Schließung der Fähigkeitslücke er-
forderlichen Lösungsweg festzuschreiben. Der
am Ende der Analysephase vorgeschlagene Lö-
sungsweg muss im vorgegebenen Leistungs-,
Zeit- und Kostenrahmen realisierbar sein.

Zum Schließen einer Fähigkeitslücke kom-
men die Lösungswege Produktverbesserung,
Einführung verfügbarer Produkte, Einführen
neuer Produkte und Inanspruchnahme von
Dienstleistungen in Frage. Innerhalb dieser Lö-
sungswege sind verfügbare technische/tech-
nologische Lösungsvorschläge vergleichend zu
bewerten. Es ist derjenige Lösungsweg auszu-
wählen, der unter funktionalen, zeitlichen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkten die beste Al-
ternative darstellt.

Normalerweise wird eine durch eine Sys-
temfähigkeitsforderung (SFF) festgestellte Fä-

higkeitslücke im Rahmen einer AF analysiert
und eine technische Lösung dafür ausgewählt.
Die Besonderheit der AF F 125 ist, dass auf ei-
ner Plattform wie F 125 eine Vielzahl von Fä-
higkeiten realisiert werden. Die durch F 125 zu
realisierenden Fähigkeiten sind aus insgesamt
31 Systemfähigkeitsforderungen abgeleitet.

Am Ende der Analysephase wird mit dem
Phasendokument AF der ausgewählte, mög-
lichst auftragnehmerunabhängige Lösungsweg
festgelegt und beschrieben. Mit der Beauftra-
gung der AF wurde festgelegt, den in Feder-
führung der Marine zu erstellenden Entwurf
der AF F 125 im Januar 2006 der IAGFA zur Bil-
ligung vorzulegen.

Neues Terrain für den Entwurf
von Überwasserkampfschiffen 

Die Definition funktionaler Forderungen, wie
sie der CPM fordert, stellt sich in der Praxis nicht
immer einfach dar. Sie müssen so formuliert
werden, dass sie hinreichend konkret sind, um
daraus technische Parameter ableiten und
unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten unter-
suchen zu können; sollen aber andererseits
nicht zu konkret sein, um nicht von vornherein
alternative Realisierungsmöglichkeiten auszu-
grenzen.

Darüber hinaus wird mit der Aufgabenstel-
lung, ein Schiff für Stabilisierungskräfte zu rea-
lisieren, in vielerlei Hinsicht Neuland betreten.
Bisherige Schiffsentwürfe waren stets auf die
Erfüllung einer Hauptaufgabe ausgerichtet –
wie zum Beispiel die Verbandsflugabwehr bei
F 124 oder die Unterwasserseekriegsführung
bei F 123. Mit der Formulierung einer wesent-
lichen operativtaktischen Aufgabe konnte rela-
tiv schnell ein Schiffsentwurf erstellt werden,
der – nach grundsätzlicher Einigung zwischen
Bedarfsträger und Bedarfsdecker – im weiteren
Verlauf nur zu verfeinern war. Schwieriger wird
es, wenn unterschiedliche und inhaltlich neue
Aufgaben in einen Schiffsentwurf zu integrie-
ren sind. 

Diese Situation besteht bei F 125. Die im Rah-
men von Stabilisierungsoperationen zu erfül-
lenden Aufgaben sind durch die KdB definiert;
aber auf welche Weise maritime Kräfte dazu
beitragen, und wie dieser Beitrag in funktiona-
le Forderungen an eine Plattform umgesetzt
werden kann, ist auch für die Deutsche Marine
eine neue Herausforderung. Erschwerend
kommt hinzu, dass es weltweit genügend Ent-
würfe für Fregatten gibt, jedoch noch keine, die
gezielt auf das Aufgabenspektrum von Stabili-
sierungskräften ausgerichtet sind.

Von der funktionalen Forderung
zum Konzeptentwurf – i teratives
Vorgehen

Die oben dargestellten Aufgaben von Stabili-
sierungskräften erfordern einen neuen Typ von
Marineschiffen. Unstrittig ist, dass dieser in der
Größenordnung einer Fregatte liegen wird, eine
Verdrängungsbeschränkung gibt es jedoch nicht.
Aufgrund der Finanz- und Zeitvorgaben und ge-
mäß der Forderung des CPM, vorrangig am
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Markt verfügbare Produkte zu verwenden, sind
keine aufwändigen Neuentwicklungen durchzu-
führen, sondern vorhandene Technologien und
technische Lösungen – ggf. modifiziert – zu nut-
zen. Das erfordert zweifellos ein neues Denken
beim Entwickeln des Schiffsentwurfes für F 125.
Aufgrund der Neuartigkeit dieser Aufgabenstel-
lung wird ein iteratives Verfahren angewandt, bei
dem in den einzelnen Iterationsschritten funk-
tionale Forderungen und technische Realisie-
rungsmöglichkeiten gegeneinander abgewogen,
verfeinert und schließlich zu einem Konzeptent-
wurf Schiff zusammengefasst werden.

Ausgehend von durch den Bedarfsträger zu
definierenden groben Fähigkeitsforderungen zu
verschiedenen Aufgaben/Fähigkeitsfeldern des
Schiffes werden im Auftrag des Bedarfsdeckers
durch die Industrie zunächst grobe Teilkonzept-
überlegungen zu diesen Themengebieten ent-
wickelt. Hierbei können ausdrücklich auch un-
konventionelle und ausgefallene Überlegungen
eingebracht werden. Welche der so entwickel-
ten Teilkonzeptlösungen in den jeweiligen Auf-
gaben/Fähigkeitsfeldern weiter zu verfolgen
sind, wird durch Abstimmung zwischen Be-
darfsträger (Marine) und Bedarfsdecker (BWB)
entschieden. Dabei wird auf der Basis eines Be-
wertungsschemas ermittelt, welche funktiona-
len Forderungen mit welchen Teilkonzeptlösun-
gen effizient und kostengünstig erfüllt werden
können. 

In einem anschließenden Schritt werden die
ausgewählten Teilkonzeptlösungen hinsichtlich
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ihrer Integrierbarkeit in einen Gesamtsystem-
entwurf (Grobentwurf) untersucht. Dazu wer-
den verschiedene Grobentwürfe erstellt, die auf-
zeigen, ob eine Integration möglich ist bzw. wo
Integrationsprobleme entstehen. 

Zur Erstellung der Grobentwürfe werden zwei
Ansätze parallel verfolgt:
x Modifizierung eines weitgehend existierenden
Schiffsentwurfs: Auf der Grundlage eines exi-
stierenden Schiffsentwurfs werden mehrere
Grobentwürfe durch Integration von unter-
schiedlichen Kombinationen der in den Studien
ermittelten Teilkonzeptlösungen erstellt. 
x Entwicklung eines neuen Schiffsentwurfs: In
einem zweiten Ansatz werden mit Hilfe von
VORGES10 mehrere Grobentwürfe erstellt, die
durch verschiedene Fähigkeitsausprägungen ge-
kennzeichnet sind. 
x Auf der Basis eines Bewertungsschemas wer-
den die Teilkonzeptlösungen und Grobentwür-
fe miteinander verglichen und in Abstimmung
mit dem Bedarfsträger diejenigen Grobentwür-
fe und Teilkonzeptlösungen ausgewählt, die wei-
ter zu verfolgen sind. Diese werden dann in ei-
nem nächsten Iterationsschritt weiter detailliert
und gegen ebenfalls weiter verfeinerte funktio-
nale Forderungen erneut bewertet.

Die abschließende Verifizierung der Entwürfe
aus beiden Vorgehensweisen soll – sofern zeit-
lich realisierbar - durch virtuelles Prototyping er-
folgen. Dabei sollen Teilkonzeptlösungen durch
auf dem Markt verfügbare Simulationspro-
gramme verifiziert werden. Hierdurch kann das

Erreichen einer optimalen Leistung bei Einhal-
tung der Kostenobergrenze nachgewiesen wer-
den. Am Ende der Analysephase wird durch
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Risikobe-
wertung das Lösungskonzept für die AF ausge-
wählt. 

Dieses Lösungskonzept wird in einen Kon-
zeptentwurf – der gegenüber dem Grobentwurf
wesentlich detaillierter ist – umgesetzt, wobei
die Integrierbarkeit der Teilkonzepte mit Reali-
sierungsrisiken und Kosten nachgewiesen wird.
Der Konzeptentwurf dient gleichzeitig als
Grundlage für das zu erarbeitende Angebot der
Industrie für eine technische Realisierung im
Rahmen eines Bauvertrages. 

Untersuchungsschwerpunkte
für F 125

Viele Aspekte von F 125 bedürfen noch
grundlegender Untersuchungen sowohl hin-
sichtlich ihrer inhaltlichen Ausgestaltung wie ih-
rer technischen Realisierbarkeit. Basierend auf
groben Fähigkeitsforderungen des Bedarfsträ-
gers sind im Rahmen von F&T Studien durch
die Industrie Teilkonzeptlösungen zu erarbei-
ten, die wesentliche Integrationsparameter,
Leistungswerte und Kosten grob beschreiben.

Wesentliche Themenkomplexe11 sind hier-
bei: 
– Neues Nutzungskonzept (Intensivnutzung),
– Reduzierte Nutzungsdauer,
– Einsatzorientierte Modularität,
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– Reduzierte Besatzung,
– Taktische Feuerunterstützung von See,
– Unterstützung von Spezial- und spezialisier-

ten Kräften,
– Asymmetric Warfare,
– Drohnennutzung.

Welche Untersuchungen sich hinter den ge-
nannten Themenstellungen verbergen, soll in
den folgenden Abschnitten erläutert werden: 
n Neues Nutzungskonzept (Intensivnutzung)

Operationen von Stabilisierungskräften kön-
nen weltweit stattfinden, sind lang andauernd
und von mittlerer bis niederer Intensität. Hier-
aus ergeben sich Konsequenzen für das den
Schiffen zugrunde liegende Nutzungskonzept.
Das den Fregatten bisher zugrunde liegende
Konzept ging von einer kürzeren Verfügbarkeit
im Operationsgebiet, einer räumlichen Nähe
von Einsatzgebiet und Versorgungsbasis aus.
Hierauf sind die erforderlichen Wartungsinter-
valle der technischen Anlagen ausgelegt. Um
den Forderungen »lang andauernd« und »welt-
weit« von Stabilisierungsoperationen gerecht
zu werden, wird ein Konzept der Intensivnut-
zung untersucht, das eine Verfügbarkeit des
Schiffes im Einsatzgebiet von bis zu zwei Jah-
ren ermöglichen soll. 

Die Forderung nach längeren Stehzeiten im
Einsatzgebiet ist aus wirtschaftlichen Gründen
sinnvoll, da bei der derzeit verfolgten maxima-
len Einsatzdauer von vier Monaten pro Schiff,
verbunden mit unter Umständen langen An-
marschwegen ins Einsatzgebiet, ein erheblicher

Zeit- und Mittelaufwand lediglich für die Hin-
und Rückführung von Kräften eingeplant wer-
den muss. Die Forderung nach verlängerter
Stehzeit im Einsatzgebiet birgt aber grundle-
gende Probleme in sich: Längere Stehzeiten
sind wirtschaftlich nur vertretbar, wenn Anla-
gen und Geräte mit größerer Verfügbarkeit und
geringerem Wartungs- und Instandsetzungs-
aufwand genutzt werden können. Die Forde-
rung nach einer Verfügbarkeit im Einsatzgebiet
von bis zu zwei Jahren erfordert daher ein neu-
es Materialerhaltungskonzept, die Vergröße-
rung der Instandsetzungsintervalle, geänderte
Ersatzteilbevorratung sowie automatisierte
Verschleißüberwachung. Anlagen und Geräte,
deren Verfügbarkeit nicht gesteigert werden
kann, müssen modular gestaltet werden, um
einen Austausch mit angemessenem Aufwand
zu ermöglichen. 
n Neues Besatzungskonzept

Parallel zu einer veränderten technischen
Auslegung des Schiffes muss ein neues Besat-
zungskonzept entwickelt werden. Aus einer
verlängerten Stehzeit des Schiffes im Einsatz-
gebiet kann nicht automatisch eine erhöhte Ab-
wesenheitsbelastung der Besatzung folgen.
Um eine auf maximal 180 Tage reduzierte Ab-
wesenheit der Besatzung bei gleichzeitiger er-
höhter Verfügbarkeit des Schiffes zu erreichen,
soll ein »Zweibesatzungskonzept« realisiert wer-
den, bei dem zwei im Vergleich zu heute deut-
lich reduzierte Besatzungen ein Schiff zur See
fahren. Die Auswirkungen eines solchen Kon-

zeptes auf Ausbildung und Personalführung
sind dabei ebenso noch zu untersuchen wie
Konsequenzen für die Schadensabwehr, die
Rollenfähigkeit und die Materialverantwortung.
Kernfrage ist dabei, in wie weit durch kon-
struktive Maßnahmen, verstärkte Automation
und organisatorische Änderungen auch bei ver-
ringerter Besatzung die geforderte Einsatzfä-
higkeit im normalen Betrieb, bei der Erfüllung
spezifischer Aufgaben und bei Schäden durch
Unfall oder Treffer sichergestellt werden kann. 
n Einsatzorientierte Modularität

Bei Stabilisierungsoperationen ist innerhalb
einer bis zu zweijährigen Verfügbarkeit eines
Schiffes im Einsatzgebiet durchaus mit einer
Veränderung des Auftrages der eingesetzten
Stabilisierungskräfte zu rechnen. Unter dem
Stichwort »einsatzorientierte Modularität« soll
untersucht werden, inwieweit ein Schiff so kon-
zipiert werden kann, dass eine Anpassung der
im Schiff verfügbaren Fähigkeiten an veränder-
te Einsatzbedingungen möglich ist. Dies kann
Sensoren, Effektoren aber auch die technische
Ausstattung des Schiffes umfassen. Während
die Realisierung einer modularen Gestaltung
schiffstechnischer Anlagen durch Studien be-
reits nachgewiesen wurde, liegt die schwierige-
re Aufgabe in der modularen Gestaltung des
Einsatzsystems12.
n Reduzierte Nutzungsdauer

Bisherige Nutzungsmodelle gehen von einer
Nutzung von Kriegsschiffen bis zu 30 Jahren
mit Durchführung zwischenzeitlich erforder-
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licher Fähigkeitsanpassungen aus. Dies führt zu
über die Nutzungsdauer hinweg zunehmen-
den Betriebskosten und erheblichen Kosten für
durchzuführende Fähigkeitsanpassungen so-
wie Modernisierungsmaßnahmen. Im Rahmen
einer Studie soll untersucht werden, ob eine
Verkürzung der Nutzungsdauer auf beispiels-
weise 15 Jahre mit anschließendem Verkauf be-
triebswirtschaftlich sinnvoll ist, weil dies mögli-
cherweise eine kostengünstigere Beschaffung,
weniger Aufwand in der Materialerhaltung, ei-
ne höhere Verfügbarkeit der Schiffe oder an-
dere Effizienzsteigerungen bewirkt. Hierzu ge-
hört ein verändertes Modernisierungskonzept.
Vorstellbar ist z.B. ein »Design Freeze«, d.h., über
einen Zeitraum von 15 Jahren finden nur An-
passmaßnahmen auf Grund geänderter ge-
setzlicher Vorgaben statt. Anschließend erfolgt
entweder ein Verkauf des Schiffes oder eine ge-
plante Midlife-Conversion, bei der Maßnahmen
zur Erhaltung/Erhöhung des Kampfwertes
durchgeführt werden. 
n Taktische Feuerunterstützung

Im Rahmen einer nichttechnischen Studie
wird zunächst untersucht, welche Effektoren
bzw. welcher Mix aus Effektoren die zur Be-
kämpfung unterschiedlicher Landziele (z.B. mi-
litärische Einrichtungen, wichtige Infrastruktur,
terroristische Kräfte) jeweils geeignetste Lösung
darstellt. Aufbauend hierauf ist die Integration
möglicher Effektoren in das Gesamtsystem
Schiff vor dem Hintergrund der geforderten
Aufgaben zu prüfen. Eine Artilleriewaffe an
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Bord wird nicht nur zur effizienten Wirkung ge-
gen Landziele zu verwenden sein, sondern
auch zur Seezielbekämpfung befähigt sein
müssen. Darüber hinaus sind Fragen der Ziel-
erkennung/ Zielzuweisung, Einsatzführung, Be-
kämpfung und Erfolgskontrolle zu analysieren
sowie Erfolgswahrscheinlichkeiten und Kosten
zu bewerten und prinzipielle Aussagen zu Inte-
grationsproblemen zu machen. 
n Unterstützung von Spezial- und speziali-
sierten Kräften

Es sind geeignete Möglichkeiten zu untersu-
chen, um Spezial- und spezialisierte Kräfte mit
ihrer Ausrüstung, ihren Waffen und ihren spe-
zifischen Anforderungen an Einsatzvorberei-
tung und –durchführung an Bord unterzubrin-
gen, sie von Bord an Land zu verbringen und
während des Einsatzes sinnvoll zu unterstüt-
zen. Hierbei kommt es darauf an, die Vorteile
einer schwimmenden Unterstützungs- und
Führungsplattform mit den Einsatzerfordernis-
sen von Spezial- und spezialisierten Kräften zu
verknüpfen. F 125 soll dabei kein »ETRUS light«
werden, wohl aber in der Lage sein, in für ein
Schiff von Fregattengröße sinnvollem Maße
Unterstützung zu Operationen von Spezial-
und spezialisierten Kräften an Land bieten. 
n Bedrohung durch Asymmetric Warfare

Während in der Vergangenheit lediglich von
vereinzelten Übergriffen durch terroristische
Kräfte ausgegangen werden konnte, ist in
asymmetrischen Angriffen insbesondere bei
lang andauernden Stabilisierungsoperationen

eine wesentliche Bedrohung zu sehen. Zur Ab-
wehr asymmetrischer Bedrohungen liegt der
Schwerpunkt der Überlegungen auf der Ge-
staltung eines wirksamen und dennoch be-
zahlbaren Schutzkonzepts. Wirkungsvolle Or-
tungs- und Bekämpfungsmöglichkeiten (Sen-
soren, Effektoren) sind zu finden und deren
Integration in ein Schiff von Fregattengröße zu
untersuchen. Zur Entwicklung geeigneter
Schutzkonzepte sind theoretische und experi-
mentelle Untersuchungen notwendig. Für die
theoretische Analyse sind vorhandene Simula-
tionsmodelle der geänderten (asymmetri-
schen) Bedrohung anzupassen und möglichst
durch Freifeld-Untersuchungen zu verifizieren. 
n Drohnennutzung

Im Rahmen dieser Studie sollen die Einsatz-
möglichkeiten, die prinzipielle Auslegung und
die Integration von Überwasser- und Unter-
wasserdrohnen im Hinblick auf ihre Eignung für
militärische Anwendungen (z.B. Bekämpfung
von See- und Landzielen, Minenvernichtung,
Aufklärung) untersucht werden. Hintergrund
dieses eher generellen Untersuchungsauftrages
ist die mögliche Verwendung unbemannter
Drohnen zum Schutz vor oder zur Aufklärung
von asymmetrischer Bedrohung. 

Enge Zeitvorgaben 

Die Erstellung einer AF für F 125 bis Anfang
2006 erfordert ein zielgerichtetes, straff organi-
siertes Vorgehen. Trotz des noch erheblichen
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Untersuchungsbedarfs sollen innerhalb von eineinhalb Jahren die we-
sentlichen funktionalen Forderungen definiert und in einen Konzept-
entwurf umgesetzt werden. Für diese Aufgabe standen bei der Fre-
gatte F 124 immerhin viere Jahre, bei der Korvette K 130 noch zwei
Jahre zur Verfügung. Dabei konnte sich die Korvette in der technischen
Auslegung an der F 124, in der operativen Ausrichtung an den Fre-
gatten F 122 orientieren, während es für eine »Stabilisierungsfregatte
F 125« keinen entsprechenden Bezug gibt. 

Die engen Zeitvorgaben machen das zuvor beschriebene iterative
Vorgehen zwingend erforderlich. Die Vertragsabschlüsse für die F&T-
Studien zu den Teilkonzeptlösungen erfolgten im Mai 2004. Auf der
Basis der erarbeiteten Teilkonzeptlösungen erfolgt ab August 2004 die
Erstellung von Grobentwürfen. Parallel zur Erstellung der Grobent-
würfe werden ausgewählte Teilkonzepte verfeinert. Bis Ende 2004 soll
dann ein erstes Lösungskonzept vorliegen, das Grundlage der Erstel-
lung der AF sein wird. 

Die Schwierigkeiten bei der AF-Erstellung liegen aufgrund der Kom-
plexität und Neuartigkeit der Herausforderung in den Bereichen asym-
metrische Bedrohung und vernetzte Operationsführung in der recht-
zeitigen umfassenden Definition notwendiger funktionaler Forderun-
gen sowie der möglicherweise nicht vertraglich regelbaren Weitergabe
von Studienergebnissen zwischen den Firmen, um einen ungewollten
Know-how-Transfer zu vermeiden. Hier ist ein hohes Maß an Flexibi-
lität bei allen Beteiligten – Marine, Rüstungsbereich und Industrie – er-
forderlich.

Zusammenfassung

Mit F 125 setzt die Marine den in der KdB geforderten streitkräfte-
gemeinsamen Ansatz konsequent um. Die aus dem Einsatzumfeld
Stabilisierungsoperationen zur Krisenbewältigung und Konfliktverhü-
tung einschließlich des Kampfes gegen den internationalen Terro-
rismus resultierenden Anforderungen erfordern grundlegende Unter-
suchungen zur technischen wie betrieblichen Auslegung des Schiffes.
Nicht zuletzt aufgrund der engen zeitlichen und finanziellen Vorgaben
ist dabei keine Chance für eine kostenträchtige Neuentwicklung von
technischen Lösungen gegeben, sondern an die spezifischen Einsatz-
forderungen angepasste marktverfügbare Lösungen werden das De-
sign des Schiffes bestimmen.

Der Autor, Fregattenkapitän Andreas Jedlicka, ist Grundsatzreferent Rüs-
tung im Führungsstab der Marine BMVg Fü M II 1. 

Der Artikel ist mit enger Zuarbeit durch Frau Herborg (BMVg Rü VII 2)
hinsichtlich der Aussagen zum Vorgehen bei der AF Erstellung sowie der
durchzuführenden Untersuchungen entstanden.

1 interne Arbeitsbezeichnung
2 CPM = Customer Product Management, seit Ende 2001 gültiges Rüstungsver-

fahren der Bundeswehr
3 Entwurf vom 02.04.2004 
4 Führungsfähigkeit, Nachrichtengewinnung und Aufklärung, Mobilität, Wirk-

samkeit im Einsatz, Unterstützung und Durchhaltefähigkeit sowie Überlebens-
fähigkeit und Schutz

5 Die operativen Vorgaben legen Umfang und Qualität der deutschen Beiträge zu
Einsätzen im gesamten Aufgabenspektrum fest. Sie sind damit die Nationale
Zielvorgabe für Einsätze der Bundeswehr im gesamten Aufgabenspektrum. Die-
se Zielvorgabe bezeichnet somit das, was die Bundeswehr leisten soll. (KdB)

6 siehe KdB, S23 (Neuausrichtung)
7 »Boarden« bedeutet das Verbringen eines Teams eigener Kräfte an Bord eines

anderen Schiffes zur Kontrolle / Durchsuchung der Papiere und der Ladung
des Schiffes

8 IAGFA = Integrierte Arbeitsgruppe Fähigkeitsanalyse
9 Leitreferat ist Fü S VI 3

10 VORGES = Vorgehensmodell Gesamtentwurf Schiff. Hinter diesem Begriff ver-
birgt sich eine Vorgehensweise zur Bewertung von funktionalen Forderungen
für Marineschiffe und deren Umsetzung in Konzeptentwürfe während der Ana-
lysephase. In diesem Prozess werden neben Leistungsparametern auch die Fi-
nanz- und Zeitvorgaben sowie zu erwartende Risiken einbezogen.

11 Zusätzlich werden untersucht: Munitionssicherheit, unkonventionelle Antriebe
(Pod, Waterjet), HTS, Mehrrumpfschiffe, Anwendbarkeit von Handelsschiff-
standards, Vernetzte Operationsführung (NetOpFü),

12 Unter dem Begriff »Einsatzsystem« eines Schiffes werden die Bereiche Waffen,
Sensoren, Kommunikation, Navigation und Einsatzführungssystem zu-
sammengefasst.
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